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1. Einleitung 

1.1 Kurzdarstellung des Bebauungsplanes 

Die Fa. Finger Baustoffwerke GmbH in Ludwigshafen-Oggersheim, Großpartstraße 8, plant 
den Neubau eines Bürogebäudes angrenzend zu ihrem Firmengelände. Das vorhandene Bü-
rogebäude (Holzbaracke) entspricht in Bezug auf Größe, Bausubstanz und Energieverbrauch 
nicht mehr den heutigen Anforderungen und soll daher abgerissen werden.   

Mit dem Neubau möchte die Fa. Finger ein energieeffizientes, neues Bürogebäude errichten, 
was den Anforderungen eines modernen Büroalltags entspricht. Auf der Fläche des jetzigen 
Bürogebäudes neben der Betriebseinfahrt werden zudem neue PKW-Stellplätze angeordnet. 

Da auf dem derzeitigen Betriebsgelände keine Fläche für einen Büro-Neubau zur Verfügung 
gestellt werden kann, wurde hierzu eine Teilfläche auf einer südlich an das derzeitige Büroge-
bäude angrenzenden Fläche (im Eigentum der Fa. Finger) festgelegt. 

Diese Baufläche befindet sich teilweise im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungs-
plans Nr. 125 „Hochhäuser an der Überführung Sternstraße“ (Stand 1966), welche in diesem 
Bereich als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Gemeinbedarfsfläche vorgese-
hen für Spiel- und Tummelwiese“ ausgewiesen ist.  
Die nördlichen zwei Flurstücke dieser Grünfläche (Tiefe von insgesamt 15 m) haben zudem 
die Zweckbestimmung „Baumpflanzung zur Abschirmung gegen das Gewerbegebiet“. 

Das Planungsrecht für den Büro-Neubau wird über den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 686 „Bürogebäude Finger Baustoffwerke GmbH“ nach § 12 BauGB aufgestellt, 
welcher die Parzellen 2936, 2936/2, 2937, und 2938; Gemarkung Oppau, mit einer Größe von 
insgesamt 7.430 m² umfasst. 

  

Abb. 1: Ansicht neues Bürogebäude (Quelle: Seepe und Hund Architekten, Ludwigshafen, November 2023) 

Der Geltungsbereich wird überwiegend als private Grünfläche ausgewiesen, die mit Festset-
zungen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft nach § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB sowie mit Erhaltungs- und Pflanzgeboten für die 
vorhandenen Gehölzbestände nach § 9 Abs.1 Nr. 25 a und b BauGB belegt wird. 

Als grünordnerische Maßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen werden dabei Gehölzanpflan-
zungen und die Entwicklung von Wiesenflächen vorgesehen. 

Die innerhalb der Fläche bereits vorhandene Versickerungsmulde mit einem eingetragenen 
Wasserrecht wird als Fläche für Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB ausgewiesen. 

Für die Oberflächenentwässerung des Neubaus ist die Anlage einer Zisterne für die Brauch-
wassernutzung mit einem Überlauf in eine weitere Rückhaltemulde vorgesehen.  

Ansicht Süd-Ost 
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Der geplante Büro-Neubau südlich des bestehenden Bürogebäudes mit einer Größe von ca. 
450 m², für den eine konkrete Planung vorliegt, wird über eine Baugrenze im Osten des Plan-
gebietes festgesetzt. 

Weitere planungsrechtliche Festsetzungen / Hinweise:  

 Errichtung eines Bürogebäudes 

 Maximal 2 Vollgeschosse  

 Dachform als Flachdach (Neigung bis maximal 10 °) mit Dachbegrünung 

 Eine Überschreitung der Baugrenze durch untergeordnete Bauteile bis maximal 2,0 m 
über die Baugrenze oder Fußwege und Zuwegungen ist zulässig. 

Die Zuwegung zu dem Gebäude erfolgt ausschließlich über den nördlich gelegenen Parkplatz, 
welcher sich außerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplanes befindet. Nach Abriss 
des alten Bürogebäudes werden hier die vorhandenen 11 Parkplätze auf 20 Parkplätze erwei-
tert. Diese Parkplätze werden in wasserdurchlässiger Bauweise hergestellt. 

Zur Ver- und Entsorgung des Gebietes wird die bereits im Plangebiet vorhandene Infrastruktur 
herangezogen. Für die Schmutzwasserentsorgung soll ein neuer Kanal östlich des Gebäudes 
in Richtung Großpartstraße verlegt werden.  

Bei der angestrebten Baumaßnahme sind Eingriffe in den Naturhaushalt wie Gehölzrodungen 
und zusätzliche Flächenversiegelungen nicht vollständig vermeidbar.   

Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung des Bebauungsplans (§ 2a 
BauGB): Er dokumentiert das umweltrelevante Abwägungsmaterial gemäß dem aktuellen Pla-
nungsstand und soll die Auswirkung der geplanten Vorhaben auf die Umwelt frühzeitig und 
umfassend ermitteln, beschreiben und bewerten. Er umfasst hierbei die unmittelbaren und 
mittelbaren Auswirkungen auf die Schutzgüter 

• Menschen, Tiere und Pflanzen und biologische Vielfalt, 

• Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

• Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 

• die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

In den Umweltbericht werden gleichzeitig die Grundlagen und Festsetzungen der im Planungs-
gebiet erforderlichen Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gemäß § 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) integriert. Dabei wird 
auch die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach §§ 14 und 17 BNatSchG berücksichtigt. 

1.2 Angaben über den Standort 

Das Plangebiet befindet sich westlich der Stadt Ludwigshafen, im Ortsteil Oggersheim, südlich 
der Großpartstraße. 

Die betroffenen Grundstücke werden derzeit als Pferdekoppel mit Stallungen und Lagerräu-
men sowie Weideflächen genutzt.  

Auf einer Teilfläche im südwestlichen Bereich erfolgte vor wenigen Jahren die Anlage einer 
Versickerungsmulde zur Einleitung von Oberflächenwasser aus dem Firmengelände, wobei 
die Rückhaltefläche durch geringfügige Abgrabungen im Sohlbereich und der Anlage eines 
ca. 0,60 m - 0,80 m hohen Walles um die Versickerungsfläche ausgebildet wurde. 
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Der verbliebene südwestliche Teilbereich diente ursprünglich ebenfalls als Pferdekoppel  und 
Reitplatz, wird zwischenzeitlich jedoch nicht mehr genutzt, fällt brach und wird von unter-
schiedlichen Gehölzbeständen geprägt. 

Das Gelände weist eine flache Topografie auf. Lediglich in dem Übergangsbereich zwischen 
Betriebsgelände und Plangebiet im Norden existiert ein Höhenversatz von ca. 0,70 m in Form 
einer flachen Böschung. 

  
Abb. 2, 3: Lage des Plangebietes 

 

 

Nordwestlich des Geltungsbereichs befindet sich das Betriebsgelände der Finger Baustoff-
werke GmbH, welches durch Baumhecken zum Plangebiet abgegrenzt ist. Dieses Gelände 
bildet den südlichen Teilbereich eines nach Norden ausgedehnten Gewerbegebietes. 

Im Norden wird das Plangebiet durch die Großpartstraße begrenzt, welche in erster Linie der 
Erschließung des Gewerbegebietes sowie dem weiter westlich angrenzenden Naherholungs-
gebiet mit dem Begütenweiher, Willersinnweiher, Großparthweiher und Kratzscher-Weiher 
dient. 
Der Geltungsbereich ist durch eine Baumhecke aus Laub- und Nadelbäumen zu der Straße 
hin abgegrenzt. Nordöstlich der Großpartstraße schließt eine Ackerfläche an. 

Plangebiet 
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Im Südosten leitet eine verbuschende Wiesenbrache zu einer großflächigen Regenwasser-
anlage der Stadt Ludwigshafen mit Rückhaltebecken und Retentionsmulde über. Diese ist 
durch hohe Böschungen zu dem Plangebiet abgegrenzt.  

Im Südwesten des Geltungsbereichs schließen gehölzreiche Flächen an, welche sich aus 
Freizeitgrundstücken, einer eingewachsenen ehemaligen Bahntrasse sowie Abstandsflächen 
zur Bahnlinie Ludwigshafen – Frankenthal zusammensetzen. Innerhalb dieser Flächen ver-
läuft zudem der Mittelgraben in nordwestliche Richtung. 

1.3 Bedarf an Grund und Boden /Fläche 

Der Bedarf an Grund und Boden ergibt sich aus den im vorliegenden Bebauungsplan festge-
setzten Nutzungsabgrenzungen. 

Tabelle 1:  Flächenbilanz BESTAND 

BESTAND Flächengröße (ca.) in m2 

Grünfläche Osten 1.450,00 

Gehölzfläche (BB0, BD 3, BF 1) 1.080,00 

Reitplatz, Sandfläche brachgefallen 350,00 

Schuppen 20,00 

Versickerungsmulde  1.650,00 

Versickerungsmulde 1.160,00 

Randflächen, Gräser- und Kräuterflur 490,00 

Grünfläche Westen 3.880,00 

Gehölzfläche (BF 1) 510,00 

Stallungen 250,00 

Pferdeauslauf, Sandflächen 600,00 

Weidefläche 2.460,00 

Verkehrsbegleitgrün Straßenrand 60,00 

Geltungsbereich Bebauungsplan Gesamtfläche 7.430,00 

 

Tabelle 2:  Flächenbilanz PLANUNG 

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN Flächengröße (ca.) in m2 

Neubau Bürogebäude 450,00 

Geplantes Gebäude 300,00 

Fußwege 150,00 
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Private Grünflächen  5.330,00 

Private Grünfläche PG 1 1.450,00 

Private Grünfläche PG 3 3.880,00 

Fläche für Rückhaltung und Versickerung (PG2) 1.650,00 

Versickerungsmulde 1.160,00 

Randflächen, Gräser- und Kräuterflur 490,00 

Geltungsbereich Bebauungsplan Gesamtfläche 7.430,00 

 

Tabelle 3:  Flächenbilanz externe Flächen 

FLÄCHEN AUSSERHALB BEBAUUNGSPLAN Bestand in m2 Planung in m² 

Bürogebäude 188,00 0,00 

Befestigte Nebenanlagen (Pflaster) 65,00 0,00 

Parkplätze, Betonpflaster 240,00 430,00 

Parkplatzfläche, versickerungsfähiges Pflaster  250,00 

Zufahrt, Pflaster  180,00 

   

Zuwegung, Fahrradstellplatz  45,00 

Gehölzfläche 77,00  

Grünflächen  95,00 

Gesamtfläche 570,00 570,00 

 

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll lediglich ein kleiner Bereich der Grünflä-
che, ca. 6,0 % durch ein Gebäude überbaut werden. Hierbei findet ein Teil der Bebauung, ca. 
80 m², auf bereits befestigten Flächen der Pferdestallungen statt. 

Die verbleibenden Flächen werden weiterhin als Grünflächen mit unterschiedlichen Zweckbe-
stimmungen ausgewiesen. 

Auf den im Rahmen der Neubaumaßnahmen beanspruchten Flächen nördlich, außerhalb des 
Geltungsbereichs, werden nach dem Abriss des alten Bürogebäudes neue Parkplatzflächen, 
eine Fahrradabstellfläche und Zuwegungen hergestellt. Nicht mehr benötigte befestigte Flä-
chen sollen als Grünflächen ausgebildet werden. 

2. Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen 

Die dem Umweltbericht zugrundeliegenden Umweltziele basieren auf gesetzlich festgelegten 
Zielsetzungen  
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2.1 Anpassung an die Ziele der Raumordnung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne der Kommunen den Zielen der Raumordnung 
anzupassen. 

2.1.1. Landesentwicklungsprogramm LEP IV (2008) und Einheit- 
         licher Regionalplan Rhein-Neckar (2014) 

Gemäß den Darstellungen im Regionalplan Rhein-Neckar befindet sich 
das Plangebiet innerhalb einer ausgewiesenen Grünzäsur. Dieses Ziel 
der Regionalplanung soll ein Zusammenwachsen von Siedlungsberei-
chen verhindern, örtliche Grünbereiche verbinden, Vernetzungsstruktu-
ren und Klimaschneisen und siedlungsnahe Erholungszonen sichern.  

 
Abb. 4: Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte  

zu dem Regionalplan Rhein-Neckar  

2.1.2. Flächennutzungsplan  

In dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der 
Stadt Ludwigshafen (1999) ist der Geltungsbereich 
als „Grünfläche“ ausgewiesen.  

Das nördlich angrenzende Betriebsgelände ist Be-
standteil von sich nach Nordwesten fortsetzenden 
gewerblichen Bauflächen. 

 

 
 

Abb. 5: Ausschnitt Flächennutzungsplan Stadt Ludwigshafen 

2.1.3. Bebauungsplan 

Das Plangebiet bildet den nördlichen Teilbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 125 „ Hochhäuser an der Über-
führung Sternstraße“ mit Satzungsbeschluss von 
1966. 

Demnach ist der Geltungsbereich des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes als öffentliche Grünflä-
che mit folgenden Zweckbestimmungen festgesetzt: 

- Gemeinbedarfsfläche für Spiel- und Tummelwiese 

- Ein 15 m breiter Streifen entlang des Gewerbe-
gebietes wurde für Baumanpflanzungen zur Ab-
schirmung gegenüber dem Gewerbegebiet ausgewiesen.     Abb. 6: Ausschnitt Bebauungsplan Nr. 125 

Zwischenzeitlich wurde südöstlich des Plangebietes in einer größeren Teilfläche der Grünflä-
che eine größere Regenwasseranlage mit Rückhaltebecken und einer Rückhaltemulde errich-
tet. 
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2.1.4. Planung vernetzter Biotopsysteme1 

Die „Planung vernetzter Biotopsysteme für den Rhein-Pfalz-
Kreis“ (LfU Rheinland-Pfalz, 2015) sieht für das Plangebiet die Ent-
wicklung von Wiesen und Weiden mittlerer Standorte vor. 

 

 

 

Abb. 7: Ausschnitt Karte 3, Planung vernetzter Biotopsysteme, Rhein-Pfalz-Kreis 

2.1.5. Schutzgebiete2 

Als Schutzgebiet nach dem Bundesnaturschutzgesetz grenzt nördlich der Großpartstraße das 
Landschaftsschutzgebiet „Roßlache“ an. 

Darüber hinaus sind weder im Plangebiet noch in der unmittelbaren Umgebung naturschutz-
rechtliche Schutzgebiete oder geschützte Biotopkomplexe ausgewiesen.  

2.1.6. Wasserrecht3 

Für die bestehende Niederschlagswasserbewirtschaftung auf dem Firmengelände der Fa. Fin-
ger Baustoffwerke liegt für die bestehende Versickerungsmulde eine wasserrechtliche Erlaub-
nis mit dem Änderungsbescheid v. 17.03.2021, Az.: 342/31.05-20/18 vor. Es können hier im 
Bedarfsfall 11,4 l/s eingeleitet werden. 

2.2 Umweltbezogene Zielvorstellungen unabhängig von der geplanten  
Nutzungsänderung 

Für den Untersuchungsraum sind landespflegerische Zielvorstellungen über den anzustreben-
den Zustand von Natur und Landschaft sowie die notwendigen Schutz-, Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen ohne und mit dem Planungsvorhaben darzulegen. Diese Zielkonzepte ent-
stehen auf der Grundlage der Bestandsaufnahme und der Bewertung sowie der übergeordne-
ten Planungen. 

Die allgemeinen Zielvorstellungen sollen verdeutlichen, welche Eingriffe in den Naturhaushalt 
und das Landschaftsbild bei der Verwirklichung des Bauvorhabens eintreten und welche Maß-
nahmen zu deren Kompensation notwendig werden (vgl. Kap. 7). 

 

Bodenschutz Der Erhalt und die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit  

- als Lebensraum für Pflanzen und Tiere,  

- als Mittler für Energie- und Stoffkreisläufe 

- als Produktionsfläche 

Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren und Vorsorge gegen 

nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. 

 
1Planung vernetzter Biotopsysteme, Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis (https://lfu.rlp.de), Abfrage November 2023 
2Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung (map1.naturschutz.rlp.de), Abfrage November 2023 
3Stellungnahme der SGD Süd zur Flächennutzungsplanänderung und dem Bebauungsplan Nr. 686 i.R. der frühzeitigen Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange; Az.: 34/2-31.04.03 250-Bebpl-23 
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Wasserhaushalt Die Sicherung und Wiederherstellung intakter, funktionsfähiger Wasser-

kreisläufe sowie einer unbelasteten Wasserqualität des Grund- und Ober-

flächenwassers als Lebensgrundlage für Tiere, Pflanzen und Menschen 

sind von wesentlicher Bedeutung. 

Erhalten der Wasserbilanz als Jahresdurchschnittswert und Dämpfung von 

Spitzenabflüssen 

Priorisierung der Verdunstung zur Wiederherstellung natürlicher Wasser-

kreisläufe 

Sicherstellung des Hochwasserschutzes durch hochwasserangepasste 

Bauweise und Nutzung  

Klima und Luft Sicherung und Wiederherstellung unbelasteter Luftqualität als Lebens-

grundlage für Tiere, Pflanzen und Menschen, hierzu sind auch die biokli-

matischen Ausgleichsfunktionen des Mikroklimas zu erhalten und zu för-

dern 

Kühlung durch Verdunstung 

Arten- und Biotopschutz langfristige Sicherung von natürlichen Entwicklungsbedingungen in Bio-

topsystemen durch Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung natur-

naher Lebensräume in ausreichendem Umfang mit vielfältigen Vernetzun-

gen als wesentliches Leitziel 

Landschaftsbild und Erho-
lung 

Erhaltung und Entwicklung natur- und kulturbedingter Strukturen und Ele-

mente, welche zur Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land-

schaft beitragen und die Erholungsfunktion sichern 

Zielvorstellungen als Entwicklungsziele für den Planungsraum:  

Boden: 

• Reduzierung der durch das Bauvorhaben entstehenden Neuversiegelung auf das notwendige 
Mindestmaß 

• Verwendung wasserdurchlässiger Bodenbeläge  

• Weitestgehende Anpassung baulicher Anlagen an das Gelände, um die Veränderung der Bo-
dengestalt so gering wie möglich zu halten 

• Sachgerechter Abtrag, Lagerung und Wiederverwendung von zu beseitigendem Oberboden 

• Vermeidung von Schad- und Nährstoffeinträgen 

Wasserhaushalt: 

• Versickerung bzw. Verdunstung des unbelasteten Niederschlagswassers über die belebte Bo-
denzone innerhalb des Geländes  

• Schutz des Grundwassers vor Schadstoffeinträgen 
 
Luft und Klima: 

• Erhalt von Vegetationsflächen zur Frischluft- und Kaltluftproduktion 
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Arten- und Biotopschutz: 

• Sicherstellung des Erhalts bedeutsamer Gehölze während baulicher Maßnahmen und im Rah-
men der zukünftigen Nutzung 

• Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. §44BNatSchG  

Landschaftsbild und Erholung: 

• Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Gehölzbestände zur landschaftsgestalterischen 
Einbindung des Betriebsgeländes der Fa. Finger 

 

3. Schutzgutbezogene Bestandserfassung und Prognose über die 
erwartenden Beeinträchtigungen 

Die Bestandssituation ist in dem beigefügten Bestands- und Konfliktplan (Plan 1) grafisch dar-
gestellt. 

3.1 Fläche und Boden4 

Topographie 

Das Plangebiet sowie seine Umgebung weisen aufgrund der Lage in der Rheinebene eine 
flache Topografie mit einer durchschnittlichen Höhe von 89,00 m ü. NN auf. Lediglich in dem 
Übergangsbereich zwischen Betriebsgelände und Plangebiet im Norden existiert ein Höhen-
versatz von ca. 0,70 m in Form einer flachen Böschung. 

Darüber hinaus wurde die bestehende Versickerungsmulde mit einem ca. 0,60 bis 0,80 m 
hohen Wall eingefasst. 

Boden 
Die Bodenverhältnisse im Projektgebiet werden geprägt durch die geologische Ausgangssitu-
ation in der Rheinaue mit einem alten Mäandersystemen.  

Die Bodenarten bestehen in der Regel 
aus Lehm, feinsandigen, tonigen Schluf-
fen und teilweise auch tonigem Substrat 
in größeren Tiefen. 

Als Bodentyp ist hier der Auengley aus 
Auenschluff bis -lehm über Terrassen-
sanden vorherrschend5. 

Die Bodenfunktionen werden in den Karten des Landesamtes für Geologie und Bergbau mit 
mittel bewertet.  

Infolge der vorherrschenden und offensichtlich langjährigen extensiven Grünlandnutzung des 
Geländes ist von wenig veränderten Bodenverhältnissen im Geltungsbereich auszugehen. Mit 
der Pferdehaltung und Herstellung von Reitanlagen wurden Teilbereiche durch die Herstellung 
von Sandflächen in den oberen Bodenschichten verändert.  

Es liegen keine geschützten Böden mit Archivfunktion oder Bedeutung für die Naturgeschichte 
vor. 

 

 
4 http://mapserver.lgb-rlp.de, Abfrage November 2023 
5 Geol. Landesamt RLP, 1991, Bodenkarte von RLP, 1 : 25000, Blatt 6516 Mannheim-Südwest 

Abb. 8: Übersicht der Bewertung der Einzelkriterien der Bodenfunktionen 
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Altlasten 

Altlasten oder Verdachtsflächen sind im Plangebiet nach Aussage der SGD Süd nicht bekannt. 

Auch bei den Baumaßnahmen zur Herstellung der Versickerungsmulde ergaben sich keine 
Verdachtsmomente. 

Radon6 

Gemäß den Angaben aus dem Kartenviewer des Landesamtes für Umwelt befindet sich das 
Plangebiet in einem Gebiet mit einem niedrigen Radonpotenzial (< 17,3 kBq/m³). 

3.2 Wasser7 

Grundwasser 

Das Planungsgebiet befindet sich in dem hydrogeologischen Teilraum ‚Rhein‘ mit einem Po-
rengrundwasserleiter.  

Für das Plangebiet kann auf der Grundlage von Grundwassermessstellen aus der weiteren 
Umgebung von einem mittleren höchsten Grundwasserstand von 88,30 m ü.NN ausgegangen 
werden8 

Das Plangebiet liegt nicht in einer Grundwasserschutzzone.  

Oberflächengewässer 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflächengewässer. 

Ca. 60 m südwestlich des Plangebietes verläuft der Mittelbach, ein Gewässer 3. Ordnung von 
Süden nach Norden. Südlich des Betrachtungsraumes quert der Bach die Gleisanlagen der 
Bahn von Süd nach Nord und verläuft auf der Nordseite der Bahnlinie weiter nach Norden. 

Es besteht keine Betroffenheit durch die geplante Baumaßnahme. 

Starkregenrisiko 

Die Starkregenrisikokarte RLP weist für die Stadt Ludwigshafen ein mäßiges Risiko durch 
Sturzfluten auf. 

Demnach liegt in dem Plangebiet kein nennenswertes Gefahrenpotenzial für Sturzfluten vor.

 

 
6 https://lfu.rlp.de/de/arbeits-und-immissionsschutz/radoninformationen/geologische-radonkarte-rlp/ 
7 Gewässerkarten des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten(www.geoportal- 

wasser.rlp.de), Abfrage November 2023 
8 Planungsbüro Piske, 10-2023, Wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan 686, Ludwigshafen-Oggersheim 

Abb. 9: Quelle: Stadtentwässerung Stadt Ludwigshafen 
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Hochwasserschutz 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in einem hochwassergefährdeten 
Bereich der Rheinniederung. Bei Versagen der vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen 
kann es daher theoretisch auch zu Überflutungen des Plangebietes kommen. 
Es wird daher angeregt, auf eine hochwasserangepasste Bauweise und Nutzung hinzuwirken. 

3.3 Klima und Luft9 

Der Landschaftsraum "Rheinniederung" ist eine wärmebegünstigte Region. Die mittlere Jah-
restemperatur beträgt 9 -10°C. Im Mittel fallen jährlich lediglich 500 bis 550 mm Niederschlag. 

Das Projektgebiet befindet sich klimatisch im westlichen Übergangsbereich zwischen den aus-
gedehnten Freilandflächen im Osten mit einer starken Frisch- und Kaltluftproduktion zu den 
Stadtrandbereichen im Westen und Süden mit beeinträchtigten Wind-, Feuchte-, Temperatur-
verhältnissen und Windsystemen. 

Damit ist diesen ausgedehnten Freiflächen eine hohe klimaökologische Bedeutung als Aus-
gleichsfläche für die angrenzenden Siedlungsflächen beizumessen.10 

3.4 Flora, Fauna und biologische Vielfalt 

3.4.1. Darstellung des Bestandes im Planungsraum 

Das durch Grünland geprägte Projektgebiet sowie die angrenzenden Flächen werden charak-
terisiert durch die Lage innerhalb einer Grünfläche zwischen dem Gewerbegebiet mit dem 
überwiegend befestigten Betriebsgelände der Firma Finger Baustoffwerke im Nordwesten, der 
Regenwasseranlage sowie der Hochhaussiedlung entlang der Froschlache im Südosten.  

Im Norden und Osten wird die Landschaft durch ausgedehnte landwirtschaftliche Flächen, 
vorherrschend Acker, geprägt. 

Im Südwesten begrenzen ausgedehnte Gehölzflächen von Kleingärten, des Mittelgrabens so-
wie der Bahnlinie das Umfeld des Betrachtungsraumes. 

Das Plangebiet weist folgende Biotoptypen und Strukturen auf: 

Gehölze Gebüsche mittlerer Standorte (BB 0), Gehölzstreifen (BD 3), Baum-

reihen (BF 1), Einzelbäume (Laub-, Nadelbaum BF 3) 

Als prägender Gehölzbestand ist in erster Linie die Baumreihe entlang der südöstlichen 
Grundstücksgrenze der Baustoffwerke zu beschreiben. Es handelt sich hier in erster Linie 
um ältere Pappeln mit Stammdurchmessern zwischen 30 cm und 110 cm. Teilweise muss-
ten einzelne Bäume bereits aus Verkehrssicherungsgründen entnommen werden, so dass 
der Bestand zwischenzeitlich stellenweise Lücken aufweist. Hier ist vielfach der Aufwuchs 
von Laubgehölzen oder Sträuchern zu beobachten. 

Im Osten, südlich des bestehenden Bürogebäudes, setzt sich diese Baumreihe vorwiegend 
aus älteren Ahorn, Hainbuche, Kirsche und Wallnussbäumen (Stammdurchmesser 20 cm 
bis 45 cm) zusammen. 

 
9 Planung vernetzter Biotopsysteme, Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis (https://lfu.rlp.de) 
10 Universität Trier, 2000, Synthetische Klimafunktionskarte Ludwigshafen am Rhein 
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Pappelreihe zum Betriebsgelände 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baumreihe südöstlich des bestehenden Bürogebäudes 

Zur Großpartstraße hin ist das Gelände durch eine Baumreihe aus Walnussbäumen (∅ 40 

cm) und Fichten (∅ 15 bis 35 cm) einschließlich Strauchunterwuchs abgegrenzt. Die Fichten 
weisen teilweise eine eingeschränkte Vitalität auf. 

 
Baumreihe entlang Großpartstraße im Bereich vorh. 

Bürogebäude 

 
Baumreihe entlang Großpartstraße in Richtung Osten 

Entlang der südöstlichen Grenze und auf dem angrenzenden Grundstück 2939 treten Ge-
büsche mittlerer Standorte überwiegend aus Brombeere sowie Hartriegel und Gehölzauf-
wuchs in Form von Hecken auf. 

Nach Westen hin, in den nicht mehr genutzten Bereichen, haben sich zwischenzeitlich flä-
chige Ausprägungen dieser Gebüsche entwickelt. 

     Abb 10: Bestandsaufnahme Bäume, Büro Olschewski, Februar 
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Im Westen kennzeichnet ein baumreicher Gehölzstreifen die Grundstücksgrenze, an wel-
che sich gehölzreiche Freizeitgrundstücke anschließen. 

 

Grünland Weide, Pferdekoppel (EB 0) 

Die nord-östliche Hälfte des Plangebietes wird derzeit als Pferdekoppel (Dauerweide) mit 
Stallungen und vegetationsfreien, sandigen Pferdeauslaufflächen genutzt. Die Nutzung ist 
derzeit mit einem Pferd als eher extensiv zu beschreiben, wobei sich der Hauptaufenthalts-
bereich auf die vegetationsfreien Auslaufflächen beschränkt. 

Bei der Ortsbesichtigung im Oktober 2023 waren die Flächen kurzrasig, also beweidet, und 
es ließ sich innerhalb der Weideflächen ein höherer Krautanteil von ca. 30 – 40 % feststellen. 
Die Weide weist daher vegetationskundlich Übergänge zu einer Wiesenfläche auf  

Gallium album – Weißes Labkraut 
Ranunculus acris – Scharfer Hahnenfuß 
Ranunculus repens – Kriechender Hahnenfuß 
Cirsium arvense - Acker-Distel 
Potentilla anseriana - Gänsefingerkraut  
Plantago lanceolata - Spitz-Wegerich 
Trifolium repens – Weißklee 
Dactylis glomerata – Knäuelgras 

 
Pferdekoppel Blick von Südwest Richtung Großpartstraße 

 
Vegetation der Pferdekoppel  

 
Auslaufbereiche bei Pferdeställen - Sandflächen 

 
Pionierflur auf nicht mehr genutzter Auslauffläche im Westen 

 
Der westliche Sandplatz weist infolge einer sporadischen bzw. ausbleibenden Nutzung eine 
Pioniervegetation mit Vogel-Knöterich – Polygonum aviculare auf. 
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Grünland Wiesenbrache (EE 1)  

Der südöstlich an das Plangebiet angren-
zende Wiesenstreifen ist als Grünlandbrache 
mit deutlichen Verbuschungstendenzen zu 
bezeichnen. 

 
Wiesenbrache mit Fahrweg 

 

Gewässer Versickerungsmulde (FS 0) 

Die in jüngerer Zeit angelegte Versickerungsmulde sowie die unmittelbar angrenzenden Flä-
chen im mittleren Bereich des Vorhabengebietes stellen sich komplett als wiesenartige Grä-
ser- und Kräuterflur dar. 

Die Sohle sowie die Flächen des Walles weisen teilweise einen lückigen Bewuchs mit Über-
gängen zu Ruderalfluren auf.  

 

Versickerungsmulde – Blick von Nordosten 

 
Versickerungsmulde – Vegetationsfläche Blick von Südosten 

 

Anthropogen bedingte Biotope Reitplatz 

Im süd- westlichen Teilbereich des Plangebietes befindet sich ein weiterer Reitplatz sowie 
ein Pferdeunterstand, welche jedoch seit geraumer Zeit nicht mehr genutzt werden. 

Die Fläche wird infolge von Verbuschung bereits größtenteils durch flächige Gehölz-
bestände geprägt. Die Sandfläche des Reitplatzes befindet sich ebenfalls im 
Sukzessionsstadium.  
  

 Betriebsgelände 

Das Betriebsgelände der Firma Baustoffwerke Finger ist in dem Übergangsbereich zu dem 
Plangebiet im Wesentlichen durch befestigte Lagerflächen, Betriebsgebäude, den Parkplatz 
sowie das Bürogebäude mit umgebenden befestigten Flächen geprägt. 
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Bestehendes Bürogebäude – Blick von Nordwesten 

(Quelle: Büro Olschewski) 

 
Bestehendes Bürogebäude – Blick von Südwesten in Rich-

tung Zufahrt Betriebsgelände 

(Quelle: Büro Olschewski) 
 

3.4.2. Fauna 

Im Rahmen der Ortsbegehung des Plangebietes im Oktober 2023 wurden die vorhandenen 
Biotopstrukturen insbesondere in dem geplanten Eingriffsbereich hinsichtlich faunistisch be-
deutsamer Lebensräume überprüft wie: 

• der vorhandene Baum- und Gehölzbestand auf Höhlen und Nester und  
• die vorhandenen Gebäude auf geeignete Strukturen für Gebäudebrüter oder Fleder-

mäuse sowie Kleinsäuger. 

Unter Berücksichtigung der im Planungsraum angetroffenen Biotoptypen ist mit dem Vorkom-
men folgender Tiergruppen im Plangebiet auszugehen: 

 Der im Umfeld des geplanten Standortes für das neue Bürogebäude befindliche Baum- 
und Gehölzbestand wies weder Höhlungen noch Nester auf. 

 Das vorhandene Bürogebäude in Holzbauweise weist zwischen Fassade und Dach-
konstruktion vielfach Spalten und Ritzen auf. Es konnten jedoch keine Anzeichen einer 
Besiedlung durch Vögel oder Fledermäuse festgestellt werden. 

 Die Pferdeunterstände im Bereich der Pferdekoppel sind aus verschiedenen Materia-
lien (Holzbauweise, Metallwellbleche Container) in offene, lockerer Bauweise zusam-
mengesetzt. Die Pferdeunterstände weisen nach Osten ausgerichtete offene Zugänge 
auf.  
Aufgrund der Bauweise sind die unterschiedlichsten Nischen und Spalten vorhanden. 
Darüber hinaus wurden innerhalb der Stallungen insgesamt 6 Nester (3 Zweier-Grup-
pen) für Mehlschwalben angebracht.  

Gehölze, Gehölzränder 
Vögel, Kleinsäuger, Insekten, Reptilien in den südexponierten 
Saumbereichen 

Grünland, Krautfluren 
Vögel, Kleinsäuger, Insekten, Reptilien in den südexponierten 
Saumbereichen 

Vegetationsfreie und -
arme Sandflächen der 
Pferdekoppel 

Insekten, Kleinsäuger, Nahrungshabitat für Vögel 

Gebäude Gebäudebrüter, Fledermäuse, Kleinsäuger 
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Ausschnitt Pferdestallungen mit Schwalbennestern 

 
Schwalbennester 

 Bei der Überprüfung dieser Gebäude konnte eine Nutzung durch gebäudebrütende 
Vögel (Überreste von Vogelnestern) erkannt werden. Eine Nutzung der Schwalben-
nester war jedoch nicht feststellbar.  
Aufgrund der offenen Bauweise mit wenigen geschützten Nischen wurden auch keine 
Hinweise auf eine Besiedlung durch Fledermäuse (Kotspuren, Nutzungsspuren an 
Wänden) vorgefunden. 

Im Plangebiet wurden zwei junge Mauereidechsen südöstlich des vorhandenen Bürogebäu-
des bei der Bestandsaufnahme im Oktober 2023 in abgelagertem Material (Holz, Folie, Palet-
ten) nachgewiesen.  

Mauereidechsen in Folienrollen südlich Bürogebäude 

 

Zur Ermittlung des Vorkommens von planungsrelevanten Arten (streng geschützte Arten gem. 
§ 7 (2) Nr. 14, gefährdete und bedrohte Arten der Roten Listen) wurde eine artenschutz- recht-
liche Potenzialabschätzung (LF-PLAN, November 2023) für den vorliegenden Bebauungsplan 
durchgeführt (s. Unterlage 5 zum Umweltbericht). 

Gemäß den Ergebnissen der artenschutzrechtlichen Potenzialabschätzung ist aufgrund der 
vorliegenden Biotopstrukturen von einer Betroffenheit der planungsrechtlich relevanten Tier-
gruppen der Vögel und Mauereidechse auszugehen.  

3.5 Landschaftsbild und Erholung 

Das Landschaftsbild des Untersuchungsgebietes ist als deutlich anthropogen / technisch ge-
prägter Landschaftsraum in einer offenen Landschaft zu beschreiben, dessen Erscheinungs-
bild weitläufig durch das im Nordwesten befindliche Gewerbegebiet mit seinen technischen 
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Hochbauten, den Hochhäusern im Osten und der in Hochlage errichteten Regenwasseranlage 
süd-östlich des Geltungsbereichs geprägt wird. 

Im Nordosten und Osten schließt eine relief- und strukturarme Ackerlandschaft an. 

Das dagegen mosaikartig, kleinräumig strukturierte Plangebiet mit seinen teilweise prägenden 
Gehölzbeständen (hochwüchsige Pappeln) und unterschiedlichen Biotoptypen sowie die aus-
gedehnten Gehölzstreifen im Westen sind Bestandteil eines reicher strukturierten, linearen 
Grünzuges, welcher zwischen dem Gewerbegebiet und der Bahntrasse nach Südosten in 
Richtung Friesenheim verläuft.  

Hinsichtlich der Erholungsfunktion besitzt das Plangebiet eher eine geringe Bedeutung auf-
grund des semi-urbanen Landschaftscharakters sowie fehlender Wegevernetzungen. Eine 
Verbindung zu den Freizeitanlagen im Bereich der nördlich angrenzenden Weiher ist nicht 
unmittelbar gegeben. 

3.6 Kulturdenkmäler 

In dem Projektgebiet in Ludwigshafen-Oggersheim gibt es keine ausgewiesenen denkmalge-
schützten Flächen oder Strukturen. 

3.7 Mensch und menschliche Gesundheit 

Für den Menschen besitzt das Plangebiet derzeit in erster Linie eine Bedeutung für die Frei-
zeitnutzung in Form von Pferdehaltung.  

Die intensive Begrünung des Betrachtungsraumes trägt zu einer gewissen gestalterischen 
Einbindung der gewerblichen Flächen insbesondere zu der östlich gelegenen Wohnbebauung 
bei. 

Die im Plangebiet vorhandenen Feldwege werden in erster Linie zur Ausführung von Hunden 
genutzt. 

3.8 Zusammenfassende Bewertung unter Berücksichtigung bestehender 
Wechselwirkungen 

Im Rahmen der Umweltprüfung sind neben den einzelnen Schutzgütern nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 
i BauGB auch die gegenseitigen Wechselwirkungen zu berücksichtigen.  

Als wesentliche und planungsrelevante Wechselwirkungen sind bei dem projektierten Vorha-
ben zu beschreiben: 

• die Abhängigkeit des lokalen Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion von der Ge-
ländegestalt, der Vegetation und der Nutzung, 

• die Abhängigkeit des Boden- und Wasserhaushaltes vom Relief, der Vegetation und 
der Nutzung, 

• die Abhängigkeit der Vegetation vom Boden, dem Wasserhaushalt und dem Gelände-
klima sowie der Nutzung, 

• die Abhängigkeit der Tierwelt von der Vegetation, den abiotischen Landschaftsfakto-
ren, dem Geländeklima sowie von ihren Lebensraumbeziehungen zwischen verschie-
denen Teillebensräumen sowie der Nutzungsintensität. 
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4. Entwicklungsprognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Es ist davon auszugehen, dass ohne die Realisierung der Planung das Gebiet weiterhin seine 
aktuelle Nutzung und Struktur behalten würde. 

5. Planungsvarianten 

Im Rahmen von Vorgesprächen wurden Standortalternativen für das Bürogebäude erörtert.  

Aufgrund der Notwendigkeit, die Bürotätigkeit bis zur Fertigstellung des Neubaus aufrecht zu 
erhalten, wird ein neuer Standort für das Bürogebäude erforderlich. 

Es wurde sich dahingehend in Absprache mit der Stadtverwaltung entschieden, diesen Stand-
ort in die südlich angrenzende Grünfläche zu legen. 

Um die Eingriffe in diesen als öffentliche Grünfläche ausgewiesenen Bereich so gering wie 
möglich zu halten und vorhandene infrastrukturelle Einrichtungen nutzen zu können, ergab 
sich der hier ausgewiesene Standort im Nordwesten der Grünfläche. 

Im Rahmen der detaillierteren Standortuntersuchungen erfolgte eine geringfügige Verschie-
bung des Standortes nach Südwesten, um einen hier vorhandenen Walnussbaum erhalten zu 
können. 

6. Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfüh-
rung der Planung (Konfliktanalyse) 

6.1 Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche und Boden 

 Fläche 

(Detaillierte Auflistungen s. Pkt. 1.3 im Umweltbericht) 

Für die Anlage des neuen Bürogebäudes erfolgt eine Beanspruchung der öffentlichen Grün-
fläche in einem Umfang von ca. 450 m² mit Überbauung von Gehölzfläche und Pferdekoppel, 
wobei ca. 80 m² des Neubaus auf den zurückzubauenden Stallungen umgesetzt werden. Da-
mit wird der Anteil der überbauten Fläche in der Grünfläche von ursprünglich ca. 3,4 % (Pfer-
destallungen mit 250 m²) auf 6 % erhöht. 

Die restlichen Flächen bleiben als Grünflächen erhalten und werden mit grünordnerischen 
Festsetzungen belegt. 

Während des Baubetriebs wird eine temporäre Flächenbeanspruchung für Baustellenzufahrt, 
Materiallager und Baustelleneinrichtungsfläche erforderlich werden, was in erster Linie von der 
südlichen Geländezufahrt her organisiert werden wird.  

Auch für den Abriss der Stallungen werden die sandigen Auslaufbereiche vorübergehend be-
ansprucht. 

 Boden 

Im Zuge der Realisierung des Vorhabens kommt es durch die Errichtung des Bürogebäudes 
einschließlich der umgebenden Fußwege (ca. 450 m²) auf bisher unbefestigter Pferdekoppel 
und Auslauffläche zu einer Neuversiegelung von ca. 370 m² (K 1) mit Beeinträchtigungen des 
Bodenhaushaltes. 
(Ca. 80 m² des Bürogebäudes werden auf bereits befestigten Flächen der Pferdestallungen 
errichtet.) 
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Gleichzeitig können durch den Abriss der Pferdeställe (ca. 170 m²) sowie dem Rückbau be-
festigter Fläche im Bereich der geplanten Parkplätze (ca. 70 m²)  (außerhalb des Geltungsbe-
reichs) mit  Wiederherstellung von Vegetationsflächen rund 240 m² wieder entsiegelt und 
die Bodenfunktionen wieder hergestellt werden, so dass eine Netto-Neuversiegelung von 
ca. 130 m² verbleibt. 
 
Unter Berücksichtigung eines Höhenunterschiedes zwischen dem Betriebsgelände und dem 
geplanten Büro-Standort bedarf es für den Neubau einer Geländeauffüllung von ca. 70 cm. 

Darüber hinaus wird es im Bereich der durch den Baubetrieb mit Zufahrt und Baustellenein-
richtungsflächen beanspruchten Flächen im Umfeld des geplanten Gebäudes zu Bodenver-
dichtungen kommen. 

Aufgrund der kleinflächigen Versiegelung ist von einer geringen Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Boden auszugehen. Die während des Baubetriebs temporär beanspruchten 
Flächen sind nach Abschluss der Bauarbeiten wieder zu lockern und zu Vegetationsflächen 
zu entwickeln, so dass keine Beeinträchtigungen zurückbleiben. 

Beschreibung der möglich auftretenden Beeinträchtigungen  

baubedingt: 

 Belastung von Boden durch Baustellenverkehr, Aushub, Aufschüttung, Verdich-
tung, Lagerung von Baumaterialien 

anlagebedingt: 

 Verlust von biologisch aktiver Fläche durch Versiegelung (ca. 370 m²)  
 Verlust der natürlichen Bodenfunktionen durch Verdichtungen und Umformung im 

Baufeld 
 Veränderung der natürlichen Bodenstrukturen und des -gefüges 
 Verlust von Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

betriebsbedingt: 

 keine 

6.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Der Bebauungsplan sieht vor, dass das Bürogebäude zur Rückhaltung des Oberflächenwas-
sers mit einer Dachbegrünung versehen wird. Das überschüssige Niederschlagswasser des 
Baukörpers entwässert in eine Zisterne und wird wieder der Brauchwassernutzung zugeführt. 
Die Zisterne erhält einen Überlauf in eine neu anzulegende flache Geländemulde (Tiefe ca. 10 
cm) südöstlich des Gebäudes.  

Die befestigten Flächen der Fußwege und außerhalb des Geltungsbereichs befindliche Park-
platzflächen werden mit versickerungsfähigem Material angelegt und breitflächig in die an-
grenzenden Grünflächen zur Versickerung und Verdunstung gebracht.  

Somit ist unter Berücksichtigung der geplanten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sowie der 
flachen Topgrafie mit langsamen Abflusskonzentrationen bei Regenereignissen zu rechnen. 
Auch aus den Außenbereichen sind keine nennenswerten Zuflüsse oder keine Entstehung von 
Sturzfluten zu erwarten.  

Aufgrund der gegebenen Bodenverhältnisse ist eine Versickerung des anfallenden Nieder-
schlagswassers möglich. Da es sich bei dem anfallenden Oberflächenwasser um höchstens 
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gering belastetes Niederschlagswasser von Dach-, Neben und Grünflächen handelt, ist nicht 
von einer Gefährdung des Grundwassers auszugehen. 

Detaillierte Aussagen zu dem wasserwirtschaftlichen Konzept sind dem „Wasserwirtschaftli-
chen Fachbeitrag zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 686“ des Planungsbüro 
Piske, Stand Dezember 2023, zu entnehmen. 

Die bestehende Entwässerungsmulde im Südwesten des Geltungsbereichs wird durch diese 
Baumaßnahme nicht tangiert. 

Die Abwässer des Bürogebäudes werden in den öffentlichen Schmutzwasserkanal abgeleitet. 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes durch das Vorhaben sind somit 
nicht zu erwarten. 

Aufgrund der Lage in der Rheinniederung wird in der Hochwassergefahrenkarte auf potenzielle 
Überflutungen dieser Bereiche bei Extremsituationen bei Rhein-Hochwasser hingewiesen, 
was bei der Ausbildung des Gebäudes zu berücksichtigen ist. 

6.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 

Da es sich bei dem geplanten Projekt um eine kleinflächige Baumaßnahme handelt und Maß-
nahmen wie Dachbegrünung sowie Versickerung und Verdunstung des anfallenden Oberflä-
chenwassers vorgesehen ist, wird nicht von erheblichen Auswirkungen auf das lokale 
Kleinlima und auf die Luftqualität ausgegangen. 

Mit dem Ziel der Wasserwirtschaft, Niederschlagswasser zu verdunsten, kann auch der klima-
gerechten Stadtplanung Rechnung getragen werden, welche Kühlung durch Verdunstung an-
strebt. 

6.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die Realisierung des Vorhabens wird zu einer Überbauung von Teilflächen einer Pferdekoppel 
und dem Verlust von Gehölzbeständen (K 2) führen. 

Es gehen durch die Planung insgesamt 7 Bäume südlich des bestehenden Bürogebäudes 
infolge erforderlicher Flächenbeanspruchungen verloren: 

− 1 Walnuss ∅ 20 cm 

− 1 Kirsche ∅ 30 cm 

− 1 Ahorn ∅ 20 cm 

− 1 Ahorn ∅ 25 cm 

− 1 Ahorn ∅ 30 – 35 cm, 2-stämmig 

− 1 Hainbuche, ∅ 12 – 14 cm, 3-stämmig  

− 1 Walnuss ∅ 30 cm  
 
Mit diesem Gehölzverlust ist ein Verlust von Lebensraum für die Tierwelt (insbesondere Brut-
habitate für Vögel) sowie ein Verlust landschaftsgestalterisch bedeutsamer Gehölze verbun-
den. 

Darüber hinaus werden durch den Neubau sowie die Nebenanlagen ca.135 m² der Sandflä-
chen für den Pferdeauslauf sowie 215 m² der Weidefläche beansprucht.  
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Mit diesem Verlust ist eine Beeinträchtigung der lokalen Fauna durch das Entfallen von mög-
lichen Habitatstrukturen des Offenlandes verbunden. Unter Berücksichtigung des geringen 
Flächenansatzes und der Ausprägung der Weidefläche in diesem Bereich wird diese Beein-
trächtigung nicht als erheblich eingestuft. 

Aufgrund der Nähe vorhandener Gehölzbestände zu den Baufeldern für die Gebäudeabrisse, 
den Neubau und die Neuanlage der Parkplätze sind im Rahmen der Bauarbeiten mögliche 
Beeinträchtigungen dieser Bäume (K 3) z.B. durch  

− Überfahren des Wurzelbereichs mit schweren Maschinen,  

− Beschädigung von Wurzeln durch Abgrabung oder Aufschüttung, 

− Verdichten des Wurzelhorizontes, 

− Lagern von Baumaterialien,  

− Beschädigung des Stammes,  

− Entfernung / Beschädigung von Astwerk usw. zu erwarten.  

Hiervon ist insbesondere der unmittelbar nördlich an das geplante Gebäude angrenzende Wal-
nussbaum betroffen. Da dieser zur Erhaltung vorgesehen ist, sind die während des Baube-
triebs notwendigen Schutzmaßnahmen mit besonderer Sorgfalt durchzuführen. 

6.5 Prüfung zum Artenschutz 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden Eingriffe in die vorhandenen Biotopstruk-
turen, schwerpunktmäßig im Bereich des zukünftigen Bürogebäudes, erfolgen.  
Durch das Vorhaben werden einzelne Bäume und Teilflächen der Pferdekoppel entfallen und 
es werden sich während der Bauphasen verstärkt Störungen der umliegenden Biotopstruktu-
ren ergeben. 

Von dem projektierten Vorhaben können daher projektspezifische Auswirkungen auf pla-
nungsrelevante Tiergruppen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

In diesem Zusammenhang sind Auswirkungen auf das Vorkommen besonders und streng 
geschützter Arten im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 13, 14 des BNatSchG in Verbindung mit dem 
§ 44 BNatSchG, der sich auf das Töten und erhebliche Stören der vorgenannten Tieren sowie 
die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezieht (Verbotstatbestände), zu prüfen. 

Gemäß Satz 5 des § 44 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote für nach § 15 
BNatSchG zulässigen Eingriffe sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 (2) Satz 1 für alle hei-
mischen europäischen Vogelarten gem. Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie und für die Tierarten 
des Anhang IV der FFH-Richtlinie. 

Mithilfe dieser überschlägigen Prüfung wird ermittelt, ob durch die Planung eine Beeinträchti-
gung bzw. Störung für die betroffenen Arten gegeben ist. Weitergehende Aussagen sind der 
Artenschutzrechtlichen Potenzialabschätzung, Unterlage 5, zu entnehmen. 

 Vögel 

Bei der Realisierung der Planung sind für Vögel Verletzungen und Tötungen durch Rodungs- 
und Abrissarbeiten von Gebäuden während der Brutphase potenziell zu erwarten.  

Erhebliche Beeinträchtigungen durch die Störung von Individuen der Tiergruppe der Vögel 
sind auszuschließen, da es sich bei dem zu erwartendem Artenspektrum um anpassungsfä-
hige, allgemein vorkommende und störungstolerante Vogelarten handelt.  

Durch die Entfernung des Gehölzbestandes sowie der Gebäude ist ein Verlust von Fortpflan-
zungsstätten anzunehmen. Es sind im Umfeld des Plangebietes jedoch hinreichend weitere 
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Gehölzflächen vorhanden, die als Ausweichmöglichkeiten für die entfallenden Gehölzen die-
nen werden.  
Dies gilt jedoch nicht für den Verlust von Nischenstrukturen als potenzielle Bruthabitate an den 
Stallgebäuden. Hier ist davon auszugehen, dass entsprechende Strukturen einen hohen Kon-
kurrenzdruck erfahren und somit der Verlust im Umfeld nicht ohne Weiteres ersetzbar ist. 

 Mauereidechse 

Hinsichtlich der Mauereidechse ist mit einer Verletzung bzw. Tötung von Individuen bei einer 
Räumung des Lebensraums bzw. im Rahmen von Bauarbeiten während der Winterruhe im 
unmittelbaren Umfeld wärmebegünstigter Gehölzsäume zu rechnen. Zudem wird durch den 
Neubau des Bürogebäudes der festgestellte Lebensraum der Mauereidechse zerstört (K 4).  

Für die Tiergruppe der Vögel und Reptilien ist somit von einem Eintritt der Verbotstatbestände 
der Tötung bzw. Verletzung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) und der Zerstörung von Lebens-
stätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) grundsätzlich auszugehen. 

Für die übrigen Artengruppen konnte eine Betroffenheit durch das Vorhaben im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG ausgeschlossen werden, da keine geeigneten Lebensräume 
für die Arten innerhalb des Plangebietes vorhanden sind. 

 Massnahmen 

Damit die Auswirkungen der Planung auf die festgestellten Arten vermieden bzw. minimiert 
werden können, sind folgende Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen: 

 Rodung von Gehölzbeständen und Rückbau der Stallungen nur im Zeitraum zwi-
schen Anfang Oktober bis Ende Februar, außerhalb der Brut und Aufzuchtzeit von 
Vögeln, 

 Aufhängen von Nistkästen für Nischen- und Höhlenbrüter am Gehölzbestand, 

 Beachtung des Vogelschutzes bei Glasbauten (siehe auch „Vogelfreundliches 
Bauen mit Glas und Licht (Schmid, H., W. Doppler, D. Heynen & M. Rössler (2012)), 

 Umsetzen von Individuen der Mauereidechse aus dem Eingriffsbereich und Einzäu-
nung des Baufeldes zur Vermeidung einer Einwanderung, 

 Herstellung eines Ersatzhabitats für die Mauereidechse (CEF-Maßnahme – vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahme). 

6.6 Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaftsbild und Erholung 

Die geplante Errichtung des zwei-stöckigen Bürogebäudes mit umgebenden Fußwegen wird 
eine Veränderung des gewohnten Landschaftsteilraumes infolge einer baulichen Überprägung 
der bisher landwirtschaftlich genutzten Teilfläche zur Folge haben. Gleichzeitig entfällt ein Teil-
abschnitt eines Gehölzbestandes, welcher zur Einbindung des Gewerbegebietes, insbeson-
dere des bestehenden Bürogebäudes, beigeträgt.  

Der geplante Gebäude-Standort befindet sich jedoch innerhalb einer durch Gehölze umgrenz-
ten Fläche. Da sie lediglich von dem Betriebsgelände sowie dem südöstlich gelegenen Fahr-
weg einsehbar ist, ergibt sich nur eine geringe Außenwirkung des Gebäudes für die Umge-
bung, zumal keine Erholungsfunktion im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes gegeben ist. 

Gleichzeitig kann durch den Abriss der vorhandenen Pferdestallungen in Form von Holzver-
schlägen und Containern eine Verbesserung des optischen Erscheinungsbildes der Fläche 
erreicht werden. 
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Es entstehen somit keine negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaftsbild und 
Erholung. 

6.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und Sachgüter 

Es sind keine Kulturdenkmäler im Plangebiet vorhanden. 

6.8 Auswirkungen auf Schutzgebiete 

Es sind weder naturschutzrechtliche oder wasserwirtschaftliche Schutzgebiete im Plangebiet 
vorhanden. 

6.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

Mögliche Beeinträchtigungen stellen die während der Bauphase auftretenden Störungen in 
Form von erhöhten Lärm-, Staub- und Abgasemissionen dar. Diese sind allerdings temporär 
und lokal begrenzt und ausschließlich für die Angestellten der Baustoffwerke Finger in dem 
bestehenden Bürogebäude unmittelbar neben der Baustelle relevant. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch werden daher als gering eingestuft. 

6.10 Entwicklungsprognose für weitere Belange des Umweltschutzes 

6.10.1. Nutzung natürlicher Ressourcen 

Die Umsetzung der vorliegenden Planung wird zu einer baubedingten Nutzung der natürlichen 
Ressourcen der Schutzgüter Fläche, Boden und Landschaft führen. Da jedoch keine Flächen 
mit hohem landschaftsgestalterischen Wert und nur eine relativ kleine Fläche beansprucht 
werden, sind erhebliche Auswirkungen auf die aufgeführten Umweltbelange nicht zu verzeich-
nen. 

6.10.2. Art und Menge der Emissionen 

Während der Baumaßnahmen werden Schall-, Luftschadstoff-, Geruchs- , Staub- und Lichte-
missionen auftreten, die zu einer Beeinträchtigung der Schutzgüter Mensch, Fauna, Klima und 
Luft führen können. 

Die baubedingten Emissionen sind nur temporär und werden nicht zu einer nachteiligen Aus-
wirkung auf die Schutzgüter führen. Die projektspezifischen Emissionen, die durch die Nut-
zung des Plangebietes erzeugt werden, sind ebenfalls nicht dazu geeignet, wesentliche Be-
einträchtigungen auf die Schutzgüter zu erzeugen. 

6.10.3. Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 

Die Art und Menge der anfallenden Abfälle sowie ihre Beseitigung können in diesem Verfah-
rensstadium nicht konkret benannt und beziffert werden. 

Die im Rahmen des Abbruchs der nicht mehr benötigten Gebäude anfallenden Abbruchmate-
rialien sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Auf einen sparsamen Umgang mit Ressourcen und Abfällen wird aufmerksam gemacht. 

6.10.4. Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

Erhebliche Risiken für die menschliche Gesundheit sowie die Umwelt ergeben sich bei dem 
vorliegenden Vorhaben nicht. 
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6.11 Kumulierung von Auswirkungen 

Weitere geplante Vorhaben liegen im Umfeld des Plangebietes nicht vor. Eine Kumulierung 
von Auswirkungen kann daher ausgeschlossen werden. 

6.12 Eingesetzte Stoffe und Techniken 

Negative Umweltauswirkungen, die durch die Nutzung bestimmter Stoffe und Techniken ent-
stehen können, sind nicht zu erwarten. Bei Gewährleistung der gängigen Normen, Verfahren 
und Gesetze und einer fachgerechten Entsorgung von Bau- und Betriebsstoffen können die 
im Bereich der Bauarbeiten verursachten Auswirkungen als vernachlässigbar gelten. 

6.13 Beschreibung der zu erwartenden Wechselwirkungen 

Als zu erwartende Wechselwirkungen sind bei dem projektierten Vorhaben zu beschreiben: 

• Die Überbauung führt durch die Versiegelung von aktuell unbebauter Fläche zu einem 
Funktionsverlust des Bodens als Filter gegenüber Schadstoffeintrag sowie zu einer ge-
ringfügigen Veränderung des Wasserhaushaltes und der Funktionen des lokalen Kli-
mas. 

• Durch die Überbauung erfolgt eine geringfügige Beeinträchtigung des Landschaftsbil-
des und ein Verlust von einzelnen Lebensraumelementen für die lokale Fauna. 

• Das Vorhaben wird zum Verlust von 7 mittelalten Bäumen und 350 m² Pferdekoppel 
führen. 

 

7. Beschreibung der Maßnahmen mit denen nachteilige Umwelt-
auswirkungen vermieden, vermindert oder - soweit möglich - 
ausgeglichen werden 

Auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. § 1a Abs. 3 BauGB 
i.V.m. § 15 Abs. 1 BNatSchG sind die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch die 
geplante Bebauungsplanung zu vermeiden, nicht vermeidbare Eingriffe auszugleichen oder 
zu ersetzen.  

Zwar stellt die Bauleitplanung selbst keinen Eingriff in Naturhaushalt und Landschaftsbild dar, 
sondern bereitet diesen lediglich vor. Dennoch sind vermeidbare Beeinträchtigungen durch 
die planerische Konzeption zu unterlassen bzw. zu minimieren und nachteilige Auswirkungen 
auf die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes durch geeignete Maßnahmen 
auszugleichen. 

Das vorliegende Maßnahmenkonzept wird in den Bebauungsplan in Form von landespflegeri-
schen Festsetzungen u.a. gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 a, b BauGB integriert. 

Mit dem nachfolgend beschriebenen Maßnahmenkonzept ist der erforderliche Aus-
gleich für die durch das Vorhaben entstehenden Eingriffe erbracht. 

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Maßnahmen: 

V Vermeidungs- / Minderungsmaßname   
    A Ausgleichsmaßnahme    
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In der nachfolgenden Tabelle erfolgt eine vergleichende Gegenüberstellung von erwarteter 
Konfliktsituation und erforderlichen landschaftspflegerischen Maßnahmen.  

Eine detaillierte Beschreibung der Maßnahmen ist den Vorschlägen für die textlichen Festset-
zungen zu dem Bebauungsplan zu entnehmen. 
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7.1 Tabelle 4: Vergleichende Gegenüberstellung 
 

K 1  Versiegelung von biologisch aktiver Fläche 

• Betroffene Schutzgüter: Boden- und Wasser 

Eingriff 
Vermeidung /  

Minderung 
Kompensation: 

Neuversiegelung und Verände-
rung von Bodenstrukturen durch: 

die geplante Errichtung eines Büro-
gebäudes (ca. 450 m²) auf bisher 
nicht befestigten Flächen wie 
Sandplatz (Pferdeauslauf) 140 m² 
Pferdekoppel   230 m² 

(80 m² des Bürogebäudes werden 
auf bereits versiegelter Fläche der 
Pferdeställe errichtet) 

- Hinweis 

 Schutz von Oberboden 
gem. § 202 BauGB 

- V 1 (Vermeidung) 
Verwendung von wasser-
durchlässigen Oberflächen-
materialien für befestigte 
Flächen  

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

- V 2 (Minderung) 
 Extensive Dachbegrünung 

auf ca. 300 m² Dachfläche  
 Rückhaltung von Nieder-

schlagswasser, Entwick-
lung von Lebensraum, kli-
matische Ausgleichswir-
kung 

 (§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB) 

- Hinweis 
Versickerung und Rückhal-
tung des Oberflächenwas-
sers im Gelände 

A 1.1 
Entsiegelung durch Rück-
bau der Pferdeställe und 
Entwicklung zu Vegeta-
tionsfläche zur Wieder-
herstellung von belebtem 
Boden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB) 

ca. 170 m² 

Versiegelung Summe:   ca. 370 m² 

o Verlust und Veränderung der be-
lebten Bodenschichten mit mittle-
rer Ausprägung natürlicher Bo-
denfunktionen 

o Verlust von Lebensraum und 
Standort für Vegetation 

A 1.2 
Entsiegelung befestigter 
Fläche östlich des beste-
henden Bürogebäudes zu 
Vegetationsfläche zur 
Wiederherstellung von 
belebtem Boden 

(außerhalb des Geltungs-
bereichs) 

ca. 70 m² 

Summe Entsiegelung ca.238 m² 

A 2 

Entwicklung von Extensiv-
grünland (artenreiche 
Wiese) im Bereich der 
Pferdekoppel im Osten 
(PG 3) durch Mahd sowie 
Ansaat mit gebietsheimi-
schem Regiosaatgut 
(70% Gräser / 30% Kräu-
ter) 

Verbesserung der Boden-
verhältnisse durch Nut-
zungsextensivierung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB) 

ca.  
3.000 m² 
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K 2  Verlust von Gehölzbeständen durch Überbauung sowie die Lage im Baufeld 

• Betroffene Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Eingriff 
Vermeidung /  

Minderung 
Kompensation: 

Verlust von flächenhaften Ge-
hölzbeständen im Baufeld für 
Gebäudeabriss und Neubau 

Verlust ca. 77 m²  

Verlust von Laubbäumen durch 
Errichtung des Bürogebäudes :    

Verlust  7 St. 

1 Walnuss ∅ 20 cm 

1 Kirsche ∅ 30 cm 

1 Ahorn ∅ 20 cm 

1 Ahorn ∅ 25 cm 

1 Ahorn ∅ 30 – 35 cm, 2-stämmig 

1 Hainbuche, ∅ 12 – 14 cm, 3-
stämmig  

1 Walnuss ∅ 30 cm  

 

o Verlust an Lebensraum für 
Fauna und Flora (insbesondere 
Vögel, Reptilien) 

o Minderung der lokalen Bio-
topvielfalt 

o Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes 

 

- V 3 (Vermeidung) 
Rodung von Gehölzen 
nur außerhalb nur von 
Anfang Oktober bis Ende 
Februar der Brutphase 
von Vögeln  

(artenschutzrechtliche Maß-
nahme, § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB) 

 

 

A 3 
Anpflanzung von stand-
ortgerechten Laub-
baum-Hochstämmen 
innerhalb der privaten 
Grünflächen PG 1 bis 
PG 3 gem. Plandarstel-
lung und Gehölzliste 

Wiederherstellung von 
Gehölzbestand und 
landschaftsgestalteri-
sche Einbindung des 
Gewerbegebietes 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB) 

 ca.15 St.  

(außerhalb 
des Gel-
tungsbe-
reichs = 2 
St.) 

 A 4 
Anpflanzung von stand-
ortgerechten ein – und 
dreireihigen Gehölzhe-
cken sowie von boden-
deckenden Sträuchern 
innerhalb der privaten 
Grünfläche PG 3 sowie 
außerhalb des Gel-
tungsbereichs gem. 
Plandarstellung.  
Wiederherstellung von 
Gehölzbestand und 
landschaftsgestalteri-
sche Einbindung des 
Gewerbegebietes 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB) 

Innerhalb 
Geltungsbe-

reich   

ca. 210 m² 

 

außerhalb 

Geltungsbe-

reich zur 

Eingrünung 

der Park-

plätze 

ca. 90 m² 

A 5 
Entwicklung von Ge-
hölzbestand durch Suk-
zession im Bereich des 
ehem. Reitplatzes in 
der privaten Grünfläche 
PG 1 
Wiederherstellung von 
Gehölzbestand und 
landschaftsgestalteri-
sche Einbindung des 
Gewerbegebietes 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB) 

 

ca. 350 m² 
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Eingriff 
Vermeidung /  

Minderung 
Kompensation: 

zu K 2  A 6 
Anbringen von Nistkäs-
ten an vorh. Gehölzbe-
stand in Abstimmung mit 
einer Fachkraft Biologie  
Wiederherstellung von 
Bruthabitaten 

3 St. Nistkästen für Ni-
schenbrüter und 3 St. 
für Höhlenbrüter 

(artenschutzrechtliche 
Maßnahme § 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB) 

 

ca. 6 St. 

K 3  Gefährdung von Bäumen und Gehölzhecken durch potenzielle Beschädigun-
gen während der Bauarbeiten 

• Betroffene Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Gefährdung einer Gehölzhecke 
sowie eines Walnussbaumes 
durch potenzielle Beschädigun-
gen während des Baubetriebs 
aufgrund der Nähe zum Baufeld 

Gehölzhecke entlang der Pferde-
ställe 

 ca. 30 m 

Baumhecke entlang der Großpart-
straße 

ca. 40 m 

1 Walnussbaum ∅ 40 – 45 cm, 2 
stämmig 

o potenzieller Verlust landschafts-
gestalterisch und ökologisch 
bedeutsamer Gehölzbestände 

 

- V 4 (Vermeidung) 

 Durchführen von Schutz-
maßnahmen nach DIN 
18.920 / RAS-LP 4 an be-
troffenen Gehölzen 

 - Kronenschnitt 

 - Wurzelschutz 

 - Stammschutz 

 Erhaltung ökologisch und 
landschaftsgestalterisch 
bedeutsame Gehölzbe-
stände 

ca. 70 m 
1 Walnussbaum 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
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K 4  Verlust von Eidechsenhabitaten 

• Betroffene Schutzgüter: Tiere, biologische Vielfalt 

Eingriff 
Vermeidung /  

Minderung 
Kompensation: 

Lebensraumverlust und Störun-
gen für Mauereidechsen durch 
Verlust eines Habitates  

Verlust von Eidechsenhabitaten in 
Form von Holzablagerungen und 
Folienrollen 

V 5 (Vermeidung) 
- Vergrämung und Umsied-

lung von Tieren aus dem 
betroffenen Habitat im 
Frühjahr vor Baubeginn 

- Abgrenzung des Baufel-
des sowie von gefährdeten 
Lebensräumen durch ei-
nen Reptilienzaun wäh-
rend des Baubetriebs ent-
lang des nordöstlichen Ge-
hölzbestandes und der 
südwestlichen Grund-
stücksgrenze 

Vermeidung des Eintretens 
von artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbeständen durch 
Vermeidungsmaßnahmen 

(artenschutzrechtliche Maß-
nahme, § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB) 

 

A 7 (CEF) 

(Vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahme) 

Anlage eines Eidech-
sen-Ersatzhabitates 
in Form eines Stein-
riegels mit Totholz 
und Sand als vorge-
zogene Maßnahme 
(CEF) im Winter vor 
Baubeginn sowie 
Umsiedlung von Tie-
ren 

Detailbeschreibung 
zur Herstellung des 
Habitates s. Anlage 1 

Wiederherstellen von 
Lebensräumen einer 
streng geschützten 
Tierart 

(artenschutzrechtli-
che Maßnahme § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

ca. 20 m² 

K 5  Beeinträchtigung von Vögeln 

• Betroffene Schutzgüter: Tiere, biologische Vielfalt 

Potenzielle Beeinträchtigung von 
Vögeln infolge der Gehölzrodun-
gen und durch den Abriss von 
Gebäuden 

Möglicher Verlust von Brutstätten 
und potenzielle Beeinträchtigung 
der Brutphase 

- V 3 (Vermeidung) 
Rodung von Gehölzen 
und Abriss der Stallungen  
nur von Anfang Oktober 
bis Ende Februar, außer-
halb der Brutphase von 
Vögeln. 
Vor Gebäudeabriss ggf. 
Kontrolle der Gebäude 
auf Tierbesatz. 

(artenschutzrechtliche Maß-
nahme, § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB) 
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8. Vorschläge für umweltrelevante textliche Festsetzungen im Be-
bauungsplan 

Geeignete textliche und zeichnerische Festsetzungen dienen der Übernahme der Vermei-
dungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen in den Bebauungsplan (s.a. § 1a Abs.3 
BauGB). Folgende Festsetzungen sollten daher auf Grundlage von § 9 (1) Nr. 14, 20 und Nr. 
25 BauGB sowie § 88 (1) Nr.1 bzw. Nr. 3 LBauO in den Bebauungsplan übernommen werden: 

1. Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 
14 BauGB) 

Innerhalb der Fläche für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (PG 2) sind 
zulässig: 
a. Anlagen zur Ableitung, Rückhaltung, Versickerung und Verdunstung von unver-
 schmutztem Niederschlagswasser 

b. Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen 

c. Abgrabungen, Aufschüttungen und Geländemodellierungen 

d.   Wartungswege und Zufahrten zu der Fläche für die Rückhaltung ausschließlich als unbe-    
  festigte Flächen  

Die Flächen für die Rückhaltung und Versickerung sind als Gräser- und Kräuterflur zu entwickeln und 
dauerhaft zu erhalten. Die Pflege der Flächen erfolgt durch eine regelmäßige ein- bis zweimalige Mahd 
pro Jahr, wobei zur Funktionssicherung der Beckensohle auch eine häufigere Mahd zulässig ist. 

Entlang der süd-östlichen Grundstücksgrenze sind 2 standortgerechte Laubbaum-Hochstämme gem. 
der beigefügten Pflanzliste (Pkt. 5) und gemäß Plandarstellung unter Berücksichtigung der erforderli-
chen Grenzabstände nach Nachbarschaftsrecht Rheinland-Pfalz zu pflanzen. 

2. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

2.1 Die nicht mehr benötigten Gebäude der Pferdehaltung sind zurückzubauen, die Flächen zu 
entsiegeln und als Vegetationsflächen herzustellen sowie entweder als Wiesenflächen an-
zusäen oder mit Gehölzen zu bepflanzen. 

Diese mit A 1.1 gekennzeichnete Maßnahme dient der Wiederherstellung von biologisch 
aktivem Boden, von Lebensraum sowie Rückhaltefläche für Niederschlagswasser 

2.2 Neu angelegte Stellplätze, Fußwege, Zufahrten und Zuwegungen sind zur Reduzierung der 
Neuversiegelung ausschließlich mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Fugenpflaster, Ra-
sengittersteine, Schotterrasen, Splittbeläge, breites Fugenpflaster) herzustellen. 

Diese mit V 1 gekennzeichnete Maßnahme dient der Reduzierung der Neuversiegelung von 
biologisch aktiver Fläche sowie dem Erhalt der Wasserdurchlässigkeit. 

2.3 Für die südliche Fläche zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit der Bezeich-
nung private Grünfläche PG 1 werden folgende Maßnahmen zur Entwicklung eines flächi-
gen Gehölzbestandes festgesetzt: 

 Dauerhafte Erhaltung des vorhandenen Gehölzbestandes. Entfallende Gehölze sind 
durch Neupflanzungen oder eine natürliche Sukzession wieder herzustellen. 

 Der innerhalb der Fläche befindlichen Pferdeunterstände sind nach einer Überprüfung 
auf Vorkommen von Brutvögeln zurückzubauen und zu Vegetationsflächen zu entwi-
ckeln (A 1.1) 
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 Entlang der westlichen Flächengrenze sind gemäß Plandarstellung 3 standortgerechte 
Laubbaum-Hochstämme aus der Gehölzliste Pkt. 5 anzupflanzen und dauerhaft zu er-
halten (A 3).  

 Der innerhalb der Fläche befindliche ehemalige Reitplatz ist der Sukzession                                                  
mit dem Entwicklungsziel Gehölzfläche zu überlassen (A 5). 

Diese Maßnahmen dienen der landschaftsgestalterischen Einbindung des westlich angren-
zenden Betriebsgeländes, der Wiederherstellung von Gehölzbestand und Habitatstrukturen 
sowie als klimatische Ausgleichsflächen. 

2.4 Für die östliche Fläche zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit der Bezeich-
nung private Grünfläche PG 3 werden folgende Maßnahmen zur Entwicklung einer Wiesen-
fläche mit punktuellem Gehölzbestand festgesetzt: 

 Die innerhalb der Fläche befindlichen Pferdeunterstände sind nach einer Überprüfung 
auf Vorkommen von Brutvögeln bzw. Fledermäusen zurückzubauen und zu Vegeta-
tionsfläche zu entwickeln (A 1.1). 

 Die während des Baubetriebs für das Bürogebäude beanspruchten Flächen sowie 
Baustelleneinrichtungsflächen sind nach Abschluss der Bauarbeiten zurückzubauen, 
Fremdmaterial ist abzutransportieren und der verdichtete Boden ist wieder zu lockern. 
Anschließend ist eine Ansaat der beanspruchten Flächen mit einer standortgerechten, 
krautreichen Wiesenmischung (70 % Gräser u. 30 % Kräuter) vorzunehmen. 

 Die ehemaligen Weideflächen und neu angesäten Wiesenflächen sind extensiv durch 
eine ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr im Juni und August/September zu pflegen. Das 
Mähgut ist abzutransportieren (A 2). 

 Entlang der nördlichen Flächengrenze sind gemäß Plandarstellung in Verlängerung des 
bestehenden Gehölzbestandes eine mind. 20 m lange und 3,0 m breite Gehölzhecke 
sowie 2 standortgerechte Laubbaum-Hochstämme aus der beigefügten Gehölzliste (s. 
Pkt. 5) zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang wieder zu ersetzen. (A 3,       
A 4) 

 Entlang der östlichen Flächengrenze sind gemäß Plandarstellung drei mind. 15 m lange 
und 3,5 m breite Gehölzhecken sowie 8 standortgerechte Laubbaum-Hochstämme aus 
der beigefügten Gehölzliste (s. Pkt. 5) zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Ab-
gang wieder zu ersetzen. (A 3, A 4) 

 Die Anlage einer Retentionsmulde als Überlauf für die Zisterne ist südlich des Büroge-
bäudes zulässig. Die Mulde ist flach auszubilden und im Rahmen der Herstellung der 
Wiesenfläche mit dem o.g. Saatgut anzusäen. Die Größe der Mulde ist auf das technisch 
notwendige Maß zu begrenzen. 

Diese Maßnahmen dienen der landschaftsgestalterischen Einbindung des westlich angren-
zenden Betriebsgeländes sowie des neuen Bürogebäudes, der Wiederherstellung von Ge-
hölzbestand und Habitatstrukturen sowie als klimatische Ausgleichsflächen. 

2.5 Die Rodung von Gehölzbeständen sowie der Abriss von Gebäuden ist nur in der Zeit von 
Anfang Oktober bis Ende Februar außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit von Vögeln durch-
zuführen. Die Gebäude sind ggf. vor dem Abriss auf Tierbesatz zu kontrollieren. 

Diese mit V 3 gekennzeichnete Maßnahme dient der Vermeidung des Eintretens von Ver-
botstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sowie von Beeinträchtigungen planungsre-
levanter Tierarten. 

2.6  Für die an der nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze angetroffenen Mauereidechsen ist 
im Winterhalbjahr vor Baubeginn ein Ersatzhabitat gem. Plandarstellung entlang des west-
lich vorhandenen Gehölzbestandes anzulegen. 
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Das Ersatzhabitat ist aus einem Steinriegel über Sand ergänzt mit Holzablagerungen zu 
errichten. (Entsprechende Details und genauere Erläuterungen sind der Anlage 1 zu ent-
nehmen). 

Das Habitat ist temporär durch die Umgrenzung mit einem geeigneten Reptilienzaun vor 
einer vorzeitigen Besiedlung durch Eidechsen zu sichern. 

Das Baufeld ist mit einem Reptilienschutzzaun zum Schutz vor Einwanderungen von Ei-
dechsen abzugrenzen. 

Umsiedlung der Eidechsen zwischen März bis Anfang Mai vor Baubeginn in das Ersatzha-
bitat durch eine Fachkraft Biologie. 

Die von den Eidechsen besiedelten Folienrollen sollten dabei ggf. mit in das Ersatzhabitat 
übernommen werden. 

Diese mit V 5 und A 7CEF bezeichneten Maßnahmen dienen der Vermeidung des Eintre-
tens von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sowie von Beeinträchtigungen 
planungsrelevanter Tierarten. 

2.7 Aufhängen von 6 St. Nistkästen für Nischen- und Höhlenbrütern an vorhandenem, geeig-
neten Baumbestand in Abstimmung mit Fachkraft Biologie als Ausgleich für den Verlust von 
Bruthabitaten. 

Hierbei sind 3 Nistkästen für Nischenbrüter und 3 Nistkästen für Höhlenbrüter zu verwen-
den. 

Diese mit A 6 bezeichnete Maßnahme dient der Wiederherstellung von Bruthabitaten für 
Vögel 

 
 
3. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstige 
 Bepflanzungen (§ 9  Abs. 25a BauGB) 
 

3.1 Die Dachfläche des Büro-Neubaus ist als Flachdach oder mit einer Neigung von weniger 
als 10 Grad auszuführen und mit einer extensiven Dachbegrünung zu versehen. Für die 
Dachbegrünung ist eine Substratstärke von mindestens 10 cm zugrunde zu legen. 

Für die Begrünung ist eine Ansaat der Fläche mit Sedumsprossen oder die Anpflanzung mit 
geeigneten Stauden vorzusehen. 

Diese mit V 2 bezeichnete Maßnahme dient der Minderung der Neuversiegelung durch 
Rückhaltung von Oberflächenwasser, Schaffung von Lebensraum sowie einer Optimierung 
der Klimafunktionen 

3.2 Die an die befestigten Flächen des Büro-Neubaus anschließenden unbefestigten Flächen 
sind zu mindestens 80 % durch die Anpflanzung von niedrigen Sträuchern / Bodendeckern 
gem. der beigefügten Gehölzliste (s. Pkt. 5) zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. 

Diese Maßnahme dient der gestalterischen Einbindung der baulichen Anlage des Büro-
Neubaus. 

3.3 Entlang der nordöstlichen Grundstücksgrenze sind in Ergänzung zu dem vorhandenen Ge-
hölzbestand gemäß Plandarstellung einreihige Strauchhecken aus der beigefügten Gehölz-
liste (Pkt. 5) zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

Diese mit A 4 gekennzeichnete A Maßnahme dient der gestalterischen Einbindung der bau-
lichen Anlage des Büro-Neubaus. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 668 „Bürogebäude Finger Baustoffwerke GmbH“, Stadt Ludwigshafen-Oggersheim 

Umweltbericht 
 

LF ∇ PLAN, 67688 Rodenbach   Seite 33 

4. Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 Abs. 25b BauGB) 

4.1 Die im Maßnahmenplan gekennzeichneten Bäume, Gehölze und Krautfluren entlang der 
nördlichen und westlichen Geltungsbereichsgrenze sind aus ökologischen, artenschutz-
rechtlichen und landschaftsgestalterischen Gründen zu erhalten und während des Baube-
triebs fachgerecht gem. DIN 18920 zu schützen. 

Notwendige Baumpflegemaßnahmen (z. B. Herstellung des Lichtraumprofils, etc.) sind von 
fachlich qualifiziertem Personal durchzuführen. 

Als Schutzmaßnahmen sind in erster Linie zu berücksichtigen: 

• Schutz des Wurzelbereichs durch Auflagen aus z.B. Baggermatratzen, Stahlplatten, etc. 

• Schutz des Stammes und des Astwerkes bei Bauarbeiten im unmittelbaren Umfeld durch An-

bringen eines Schutzzaunes 

• keine Abgrabungen und Aufschüttungen im unmittelbaren Wurzelbereich 

• Vermeidung von Bodenverdichtungen im Wurzelbereich 

• bei Offenlegung von Wurzeln zu erhaltender, insbesondere älterer Bäume sind diese gem. 

DIN 18 920 vor Austrocknung und Beschädigung zu schützen 

• Abgrenzung des Baufelds 

• keine Lagerung von Baumaterialien und Baumaschinen in der Nähe von Bäumen 

Entfallender Gehölzbestand ist durch die Anpflanzung von einem neuen standortgerechten 
Laubbaum-Hochstamm (Stammumfang mind.16 - 18 cm) je entfallenem Baum bzw. einem 
Strauch (Pflanzgröße mind. 100 – 150 cm) je 1,50 m² entfallender Gehölzfläche an geeig-
neten Standorten innerhalb der Grünfläche zu ersetzen. 

Diese mit V 4 gekennzeichnete Maßnahme dient dem Schutz und der Erhaltung ökologisch 
und landschaftsgestalterisch bedeutsamer Gehölzbestände. 
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5. Vorschlagsliste zur Verwendung von Pflanzenarten 

Für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern im Plangebiet sollten die in dem Anhang 1 aufge-
führten standortgerechten Arten verwendet werden. Die Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes 
Rheinland-Pfalz bleiben unberührt. 

6. Pflanzgröße / Pflanzdichte 

6.1 Vorschläge für die zu verwendenden Gehölzarten sind der Gehölzliste im Anhang zu ent-
nehmen. 

Im Bereich der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft, und im Bereich der Anpflanzungsflächen in der privaten 
Grünfläche ist gebietsheimisches (zertifiziertes Regio-Saatgut Ursprungsgebiet 9) und 
standortgerechtes Pflanzmaterial (Vorkommensgebiet 4) zu verwenden. 

Bei den Pflanzungen sind die Vorgaben folgender FLL-Richtlinien mit aktuellem Stand zu 
berücksichtigen: 

 Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 1 und Teil 2 

 Empfehlungen für Begrünungen mit gebietsheimischem Saatgut 

 Dachbegrünungsrichtlinien 

Die anzupflanzenden Gehölze müssen den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzungen 
der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung-Landschaftsbau e.V. (FLL) entspre-
chen. Die Mindestqualität der zu pflanzenden Gehölze beträgt: 

 Laubbaum-Hochstämme  - 3 x verpflanzt, Stammumfang mind. 16 – 18 cm 

 Sträucher   - 2 x verpflanzt, mind. Höhe 60 – 100 cm 

Pflanzabstände 

Die Sträucher sind in einem Abstand von 1,50 m untereinander und 1,00 m in der Reihe zu 
pflanzen.  

Zeitpunkt der Pflanzungen 

Alle festgesetzten Baum- und Strauchpflanzungen sind spätestens 1 Jahr nach Bezugsfer-
tigkeit des Gebäudes zu realisieren. 

 Grenzabstände 

Für die Abstände von Bäumen und Sträuchern von Grenzen, insbesondere zu landwirt-
schaftlich genutzten Flächen gelten, soweit im Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt 
ist, die §§ 44 und 46 Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz. 

7. Zuordnung 

Die anfallenden Kosten des Vorhabens werden von dem Investor zu 100% getragen. Eine Dar-
stellung der Zuordnung der Kompensationsmaßnahmen ist damit nicht notwendig. 

 

9. HINWEISE zu Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs (Flä-
chen im Umfeld des Parkplatzes) 

Die in dem Maßnahmenplan aufgeführten Maßnahmen westlich, außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplanes im Bereich des Parkplatzes, sind über einen Durchführungsvertrag 
rechtlich zu sichern, da sie sich nicht innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes be-
finden, aber Bestandteil des Gesamt-Maßnahmenkonzeptes sind: 
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1. Die nicht mehr benötigten befestigten Flächen im Umfeld des Parkplatzes sind zurückzu-
bauen und als Vegetationsfläche anzulegen (A 1.2). 
Die Vegetationsflächen sind mit bodendeckenden Sträuchern oder Stauden zu begrünen.  
Für die zusätzlich angelegten Parkplätze sind insgesamt 2 standortgerechte Laubbaum-
Hochstämme zu pflanzen (A 3). 

2. Die neu anzulegenden Parkplatzflächen sind mit einem wasserdurchlässigen Pflaster aus-
zubilden (V 1), um die Neuversiegelung zu minimieren. 

 

10. Überwachung / Monitoring 

Die Ausgleichsmaßnahmen sind entsprechend den textlichen Festsetzungen spätestens 1 
Jahr nach Fertigstellung der baulichen Anlage umzusetzen. 

Eine Überprüfung der Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans sowie des Zustan-
des von Kompensationsmaßnahmen erfolgt im Rahmen der üblichen Kontrollen bzw. der Bau-
genehmigung und wird in den Bauschein übernommen. 

 

11. Technische Verfahren/Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-
lung der Unterlagen 

Für die Zusammenstellung des Umweltberichts waren keine technischen Verfahren oder be-
sondere Fachgutachten erforderlich. Die Auswertung übergeordneter fachplanerischer Unter-
lagen sowie die vor Ort erhobenen Daten waren ausreichend. Schwierigkeiten gab es nicht. 

 

12. Zusammenfassung 

Im Stadtteil Oggersheim der Stadt Ludwigshafen ist die Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans südöstlich der Firma Finger Baustoffwerke GmbH geplant.  

Mit diesem Bebauungsplan soll Baurecht für die Errichtung eines neuen, dem aktuellen Bedarf 
der Firma angepassten Gebäudes mit Nebenanlagen auf einer südöstlich angrenzenden 
Grünfläche, derzeit als Pferdekoppel genutzt, geschaffen werden. 

Das vorhandene Bürogebäude auf dem Firmengelände entspricht nicht mehr den baulichen 
sowie betrieblichen Anforderungen und soll abgerissen werden. Auf diesen außerhalb des 
Geltungsbereichs befindlichen Flächen erfolgt ein Ausbau mit weiteren Parkplätzen. 

Das Bebauungsgebiet besitzt eine Fläche von ca. 7.430 m² und umfasst die im Besitz der Fa. 
Finger befindlichen Parzellen  2936, 2936/2, 2937, und 2938; Gemarkung Oppau. 

Diese Baufläche befindet sich im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 
125 „Hochhäuser an der Überführung Sternstraße“ (Stand 1966), welche in diesem Bereich 
als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Gemeinbedarfsfläche vorgesehen für 
Spiel- und Tummelwiese“ ausgewiesen ist.  
Die nördlichen zwei Flurstücke (Tiefe von insgesamt 15 m) haben zudem die Zweckbestim-
mung „Baumpflanzung zur Abschirmung gegen das Gewerbegebiet“. 

Der Geltungsbereich wird überwiegend als private Grünfläche ausgewiesen, die mit Festset-
zungen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft nach § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB sowie mit Erhaltungsgeboten für die vorhandenen 
Gehölzbestände nach § 9 Abs.1 Nr. 25 b BauGB belegt wird. 
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Als grünordnerische Maßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen werden dabei Gehölzanpflan-
zungen und die Entwicklung von Wiesenflächen vorgesehen. 

Die innerhalb der Fläche befindliche Versickerungsmulde mit einem eingetragenen Wasser-
recht wird als Fläche für Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser nach § 9 
Abs. 1 Nr. 14 BauGB ausgewiesen. 

Für die Oberflächenentwässerung des Neubaus ist eine Wasserrückhaltung über Dachbegrü-
nung sowie die Anlage einer Zisterne für die Brauchwassernutzung mit einem Überlauf in eine 
weitere Rückhaltemulde vorgesehen.  

Der geplante zweigeschossige Büro-Neubau östlich des bestehenden Bürogebäudes mit einer 
Größe von ca. 450 m², für den eine konkrete Planung vorliegt, wird über eine Baugrenze im 
Nordwesten des Plangebietes festgesetzt. 

Weitere planungsrechtliche Festsetzungen / Hinweise:  

Die Zuwegung zu dem Gebäude erfolgt ausschließlich über den nördlich gelegenen Parkplatz.  

Mit den geplanten baulichen Maßnahmen sind folgende naturschutzfachliche und artenschutz-
rechtliche Eingriffe festzustellen: 

 Netto-Neuversieglung nach Abzug der Bebauung auf bereits befestigter Fläche und 
Rückbau bestehender Pferdestallungen innerhalb des Geltungsbereichs sowie Rück-
bau befestigter Flächen im Umfeld des bestehenden Bürogebäudes außerhalb des 
Geltungsbereiches von ca. 130 m². 

 Verlust von Gehölzbeständen in Form von 7 St. mittelalten Laubbäumen und ca. 
80 m² flächenhaftem Gehölzbestand 

 Gefährdung von Gehölzen durch den Baubetrieb von ca. 70 m 

Weiterhin sind Auswirkungen für die lokalen Tierarten zu verzeichnen:  

 Beanspruchung von Lebensräumen, Bruthabitaten für die lokale Tierwelt durch Ge-
hölzverluste 

 Verluste von Bruthabitaten durch den Rückbau der Stallungen 

 Verlust eines Mauereidechsenhabitates aufgrund der Lage im Baufeld  

Zur Kompensation der eintretenden Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes sowie der arten-
schutzrechtlichen Belange nach § 44 BNatSchG sind folgende naturschutzfachliche und ar-
tenschutzrechtliche Maßnahmen im und außerhalb des Plangebietes vorgesehen und im Be-
bauungsplan durch grünordnerische Festsetzungen nach § 9 (Abs.1) Nr. 20 und 25 ausgewie-
sen : 

Innerhalb des Plangebietes: 

 Rückbau nicht mehr benötigter befestigter Flächen zu Vegetationsfläche 

 Verwendung von versickerungsfähigen Belägen für Wege, etc. 

 Ausbildung der Dachfläche des Bürogebäudes mit einem Flachdach und Herstellung 
einer extensiven Dachbegrünung  

 Wiederherstellung und Entwicklung von beanspruchten Grünlandflächen durch Ansaat 
und Mahd 

 Anpflanzung von Laubbaum-Hochstämmen und Strauchhecken innerhalb der Grünflä-
che 
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 Anpflanzung von Gehölzen auf Grünflächen zwischen Gebäude und Parkplatz 

 Entwicklung von Gehölzbeständen durch Sukzession 

 Schutz von Gehölzbeständen während des Baubetriebs durch entsprechende Maß-
nahmen gem. DIN 18 920 

 Rodung von Gehölzen und Rückbau der Pferdestallungen nur zwischen 1. Oktober und 
28. Februar, außerhalb der Brutphase von Vögeln. 

 Abgrenzung des Baufeldes sowie gefährdeter Lebensräume mit einem Reptilienzaun 
entlang des nördlichen Gehölzbestandes und der südwestlichen Grundstücksgrenze 
zum Schutz der Eidechsen 

 Errichtung eines Eidechsen-Ersatzhabitates (CEF-Maßnahme) und Umsiedlung der 
Eidechsen aus dem Eingriffsbereich 

 Anbringen von 6 Nistkästen an vorhandenen Bäumen 

 

 

Außerhalb des Plangebietes: 

 Rückbau nicht mehr benötigter befestigter Flächen zu Vegetationsfläche 

 Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen für Stellplätze, Zufahrten, Wege, etc., 

 Bepflanzung der Grünflächen im Umfeld der Parkplätze mit bodendeckenden Gehöl-
zen sowie Laubbaum-Hochstämmen 

 

 

 

Aufgestellt: Rodenbach, Dezember 2023 
 
LF-PLAN,  
Dipl. Ing. M. Achtel 
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GEHÖLZLISTE         ANHANG 1 

Vorschläge für Gehölzarten, welche im Rahmen der Bepflanzungsmaßnahmen verwendet 
werden sollten.  

 

Bäume (Wuchshöhe bis 15 m) 

Acer campestre 
Alnus glutinosa 
Amelanchier lamarckii 
Castanea sativa 
Malus sylvestris 
Malus tschonoskii 
Ostrya carpinifolia 
Prunus avium 
Prunus padus 
Pyrus communis 
Salix caprea 
Sorbus aucuparia 
Sorbus torminalis 
Tetradium daniellii 

Feldahorn 
Schwarzerle 
Kupfer-Felsenbirne 
Edelkastanie 
Holzapfel 
Wollapfel 
Hopfenbuche 
Vogelkirsche 
Traubenkirsche 
Holzbirne 
Salweide 
Eberesche 
Elsbeere 
Bienenbaum 

 
Sträucher 

Colutea arborescens 
Cornus mas 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Cytisus scoparius 
Euonymus europaea 
Ligustrum vulgare 
Lonicera xylosteum 
Prunus spinosa 
Rhamnus catharticus 
Rosa canina 
Rosa rubiginosa 
Salix aurita 
Salix purpurea 
Salix viminalis 
Sambucus nigra 
Sambucus racemosa 
Viburnum lantana 
Viburnum opulus 

Blasenstrauch 
Kornelkirsche 
Roter Hartriegel 
Hasel 
Besenginster 
Pfaffenhütchen 
Liguster 
Heckenkirsche 
Schlehe 
Kreuzdorn 
Hundsrose 
Weinrose 
Öhrchenweide 
Purpurweide 
Korb-Weide 
Schwarzer Holunder  
Trauben-Holunder 
Wolliger Schneeball 
Gemeiner Schneeball 

 
Bodendeckende Sträucher 

Berberis thunbergii ‚Atropurpurea 
Nana‘ 
Euonymus fortunei 
Lonicera pileata 
Potentilla fruticosa 
Rosa in Sorten 
Spiraea decumbens 
Stephanandra incisa ‘Crispa’  
Symphoricarpos chenaulthii ‘Hancock 
  

Kleine Blut-Berberitze 
 
Kriechspindel 
Heckenkirsche  
Fingerstrauch  
bodendeckende Rosen  
Spierstrauch  
Kranzspiere 
Schneebeere 
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Bodendeckende Stauden 

Alchemilla mollis 

Geranium in Sorten  

Lavandula angustifolia 

Pachysandra terminalis 

Vinca in Sorten 

Waldsteinia in Sorten 
 

Frauenmantel  

Storchschnabel  

Lavendel  

Dickmännchen  

Immergrün 

Waldsteinie 
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ANHANG 2 

Anlage eines Ersatzlebensraums für die Mauereidechse A 7CEF 

Zur Herstellung eines Ersatzhabitats für die Mauereidechse sind folgende Vorgaben zu be-
rücksichtigen: 

 Anlage des Habitates in den Wintermonaten bis Mitte Februar vor Baubeginn 

 Als Standort für das Ersatzhabitat ist eine sonnenexponierte Fläche von ca. 20 m² (etwa 5,0 m 
x 2,0 m) an einem Gehölzrand gemäß Plandarstellung vorzusehen.  

 Die Fläche ist zunächst freizumähen 

 Auskoffern der Fläche bis in eine Tiefe von mind. 0,80 m unter GOK 

 Der Untergrund ist wasserdurchlässig herzustellen (ggf. Einbau einer ca. 10 cm dicken Sand- 
oder Schotterschicht). 

 Einbau einer Steinschüttung zu 80 % mit einer Korngröße von 100 (60%) bis 400 mm (40%), 
gebrochene Steinmaterialien verwenden 

 Integration der mit Reptilien besiedelten Folienrollen aus dem Eingriffsbereich in die Struktur 

 Auffüllung der Nordseite der Steinriegel mit anfallendem Aushubmaterial,  

 Anlage von Sandlinsen (z.B. aus Flusssand) mit einer Mindestgröße von ca. 2 m² und 70 cm 
Tiefe als Eiablageplätze auf der Südseite der Steinriegel 

 Totholzelemente (Stammteile, Reisig, Wurzelstöcken, usw.) als Sonn- und Versteckelemente 
seitlich anbringen 

 

 

 

 Die Fläche des Ersatzhabitats ist zur Vermeidung einer vorzeitigen Einwanderung und frühzei-
tigen Auswanderung von Individuen mit einem reptiliensicheren Zaun (siehe unten) abzugren-
zen bis zur Aufstellung des weiteren Reptilienschutzzaunes um das Baufeld    

 Umsiedlung der Eidechsen ab Ende Februar bis Ende April vor Baubeginn durch eine Fachkraft 
Biologie 

 Das Habitat ist dauerhaft auf der Südostseite von Gehölzaufwuchs und Beschattungen freizu-
halten. 
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Reptilienschutzzaun 

Errichtung eines Reptilienschutzzaunes um das Baufeld während der Bauphase, um Einwanderungen 
von Eidechsen zu vermeiden. 

Standorte: Ersatzhabitat, Baufeld gem. Plandarstellung bzw. Absprache mit Fachkraft Biologie 

Material:  festes und glattes Material (z.B. Kunststoff), für Kleintiere nicht überkletterbar.  
 (Potenzielle Anbieter:  Fa. Maibach, Fa. Zieger – Reptilienschutz, Schwegler – A+R 

Schutzzaun) 

Aufstellung:  Mindesthöhe von 40 - 50 cm über Geländeoberkante und mindestens 10 cm tief in den 
  Boden eingraben und standsicher aufstellen  

  Es ist sicherzustellen, dass ein Durchschlüpfen nicht möglich ist. 
 
 




